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Amt der Steiermärkis~hen Landesregierung 

Präsidialabteilung 

GZ.: Präs - 21 Ae 15 - 88/2 

Ggst.:Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Arzneimittelgesetz 
geändert wird (AMG-Novelle 
1988) ; 

Graz, am 15. Juli 1988 

Tel.: (0316)7031/2428 od. 
2671 

DVR.Nr. 0087122 

Stellungnahme. 

1. Dem Präsidium des Nationalrates, 1010 Wien, 
Dr. Karl Renner-Ring 3 (mit 25 Abdrucken); 

2. allen steirischen Mitgliedern des Nationalrates; 

3. allen steirischen Mitgliedern des Bundesrates; 

4. allen Ämtern der Landesregierungen 
(Landesamtsdirektion)j 

5. der Verbindungsstelle der Bundeslän 
Amt der NÖ Landesregierung, 1014 Wi 
S:henkenstraße 4, 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

D.tum: 25. JULI 1988 . t 
V_IR 2 5. JUU muu /' I . ~ ~ 

-';'/i 7; 81 v ~ t~,1/111L 
Für die Steiermärkische Landesregierung: 

Der Landeshauptmann: 

Dr. Krainer eh. 

F.d.R.d.A.: 

\ 
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AMT DER 
STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 

8011 Graz, Landeuegierung - Präsidialabteilung 

An das 

Bundeskanzleramt 
Sektion VI - Volksgesundheit 

Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

PräsidiaI~bteiiung 

8011 Graz, Hofgasse 15 

DVR 0087122 

Bearbeiter 

Teiefon DW (0316) 7031/ 
Telex 031838 Igr gz a 

Farteienverkehr 
\'lontag bis Freitag 8 bis 12 Uhr 

Bitte in der Antwort das Geschäftszeichen (GZ) 
dieses Schreibens anführen 

GZ Präs - 21 Ae 15 - 88/2 Graz. am 15. Jul i 1988 

GgR Entwurf eines ßundesgesetzes, 
mit dem das Arzneimittelgesetz 
geändert wird (AMG-Novelle 1988); 
Stellungnahme. 

Bezug: 61.401/11-VI/14/88 

Zu dem mit do.Note vom 6.Mai 1988 übermittelten Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Arzneimittelgesetz geän­

dert wird, wird namens der Steiermärkischen Landesregierung 

m{tgeteilt,· daß die beabsichtigte Regelung, insbesondere 

die Präzisierung der Begriffe und die weitere Einschränkung 

des Verkehrs mit Arzneimitteln aus gesundheitspolitischer 

Sicht begrüßt wird. 

Es darf jedoch die Gelegenheit wahrgenommen werden anzuregen, 

zu überlegen, die Regelung für Fütterungsarzneimittel und 

deren Vormischungen zu ändern. Nach ho. Auffassung ist es 

sachlich nicht erforderlich, die speziell für die tierärzt­

liche Praxis bestimmten Arzneimittel wie Arzneimittel­

spezialitäten zu behandeln und denselben Zulassungsbedin­

gungen zu unterwerfen. Das im Hinblick auf Fütterungsarz­

neimittel bestehende gesundheitspolitische Anliegen könnte 

. / . 
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auch durch ein einfacheres Zulassungsverfahren erreicht wer­

den. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden 25 Abdrucke dieser 

Stellungnahme unmittelbar zugeleitet. 

Für die Steiermärkische Landesregierung 
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